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Zitat von Piksieben

Standen diese Lehrer jetzt mit einem Bein im Knast?

Keine wirklich einfach zu beantwortende Frage und von BL zu BL unterschiedlich.

Zitat

http://www.gew-hanau.de/informationen/rechtsinformationen/

Im Folgenden Auszüge und Zusammenfassungen
aus der „Richtlinie zur Durchführung medizinischer Hilfsmaßnahmen an Schulen“
(Erlass vom 01.03.2009 IV.2- 651.260.150-3- Gült. Verz. Nr. 7200 – Amtsblatt 3/2009)
Grundsätze
„Schülerinnen und Schüler, die akut krank sind oder in Folge einer Erkrankung
rekonvaleszieren, erholen sich grundsätzlich zu Hause, bis der normale
Gesundheitszustand – in Zweifelsfällen nach ärztlichem
Urteil – wieder eingetreten ist. Eine Medikamentenverabreichung durch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule ist in einer solchen Situation im Normalfall
nicht vorgesehen …“
Die Richtlinie unterscheidet drei Arten von Maßnahmen:
Medizinische Maßnahmen, die medizinischem Fachpersonal vorbehalten sind: „Sollte
eine medizinische Versorgung mit einem körperlichen Eingriff einhergehen, wie
beispielsweise beim Einführen eines Katheters, beim Legen von Sonden, bei der
Verabreichung von Injektionen und beim Absaugen von Sputum, darf diese nur von
medizinischem Fach- oder Pflegepersonal durchgeführt werden.“ Zu den medizinischen
Maßnahmen gehört aber auch die Behandlung eines Zeckenbisses, weil er mit einem
körperlichen Eingriff verbunden ist, bei dem Fehler gemacht werden können, aber auch
alle Maßnahmen, die mit einem größeren Risiko verbunden sind. Medizinische
Hilfsmaßnahmen, die auch durch geschulte und informierte Laien erfolgen können:
„Medizinische Hilfsmaßnahmen können, sofern sie nicht mit einem körperlichen Eingriff
verbunden und ohne größeres Risiko durchführbar sind, grundsätzlich von Lehrkräften
sowie sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgenommen werden.“
Nothilfe: In Notsituationen sind „… alle in der Schule tätigen Personen zur "Ersten Hilfe"
verpflichtet, um Maßnahmen zu ergreifen, die zur Überwindung der unmittelbaren
Gefahr für das Leben und die Gesundheit notwendig und jeweils für die handelnde
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Person zumutbar sind.“

Voraussetzungen für medizinische Hilfsmaßnahmen
„Voraussetzung … ist …, dass sich die Lehrkraft … dazu freiwillig schriftlich bereit
erklärt hat und eine präzise ärztliche Verordnung, die sich nur auf eine medizinische
Hilfsmaßnahme beziehen darf, und
eine schriftliche Vereinbarung zwischen Lehrkraft, Schulleiterin oder Schuleiter sowie
mit den Personensorgebrechtigten, in der Regel den Eltern, vorliegt. … In diesem Fall
übernimmt die Lehrkraft … nach entsprechender Übertragung der Aufgabe durch die
Schulleiterin oder den Schulleiter die Verpflichtung für die regelmäßige Übernahme der
Hilfsmaßnahmen. Damit ist die Durchführung der medizinischen Hilfsmaßnahmen
Bestandteil des Schulbetriebs.“
Dabei sind die Sicherheitsregeln für die Medikamentenverabreichung zu beachten
(siehe Kasten).

„Sollten die Lehrkräfte, die sich zur Durchführung einer medizinischen Hilfsmaßnahme
bereit erklärt haben, diese vorübergehend nicht durchführen können (zum Beispiel
wegen Krankheit, dienstlicher Abwesenheit) sind die Eltern unverzüglich durch die
Schulleitung davon zu informieren.“

Haftungsfragen
„Lehrkräfte …, die unter den gegebenen Voraussetzungen medizinische Hilfeleistungen
an Schülerinnen und Schülern während der Schulzeit durchführen, sind … nach
Maßgabe der §§ 104 ff. SGB VII vor Schadensersatzansprüchen wegen
eines Personenschadens geschützt.“ „Das "Haftungsprivileg" wirkt nicht bei
vorsätzlichen Handlungen … Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln der
Lehrkraft … besteht zudem ein Ersatzanspruch des Trägers ...

Alles anzeigen 

http://www.gew-hanau.de/informationen/rechtsinformationen/

Die Haftung wurde im Zweifelsfall durchaus schon gerichtlich verhandelt und nicht immer ging
das für die Lehrkraft gut aus. Man muss sich zumindest darüber im Klaren sein und seine
Entscheidung danach treffen.

Zitat von Piksieben

Dass die Kinder daheim bleiben?

In besagten Bundesländern oder in sehr kniffligen Fällen mit hohem gesundheitlichen Risiko:
bevor Lehrer vor dem Richter landet: ja. Ehrlich gesagt. So leid es mir dann für die Kinder täte.
Aber besser sie muffeln eine Woche, als dass sie schwer behindert aus der Sache herausgehen,
weil ich etwas signifikant falsch gemacht habe. Bzw. man könnte dann noch über Mitfahrt der
Eltern / eines ausgebildeten Betreuers / ...xy / nachdenken. Aber eines stünde für mich fest: ich
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tausche nicht ein einwöchiges Vergnügen eines Menschen, bei allem Verständnis, gegen meine
strafrechtliche Integrität. Und ggf. gesundheitliche (für die Kinder) und rechtliche (für mich)
Konsequenzen. Sorry.
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